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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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219 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Elternbeiträgen zu Kindertageseinrichtun-
gen, der Kindertagespflege und außerunterrichtli-
chen Angeboten der Offenen Ganztagsschulen vom 
08. Juli 2016

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 28.06.2016 
aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (SGV. NRW. 2023; GV. NRW. S. 666), des §  90 
Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 08.12.1998 (BGBl. S. 3546), und der §§ 5 Abs. 2 
und 23 Abs. 1 und 4 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung 
von Kindern – Kinderbildungsgesetz – (KiBiz) vom 30. Okto-
ber 2007 (GV. NRW: S. 462) – jeweils in der bei Erlass dieser 
Satzung geltenden Fassung – die folgende Satzungsänderung 
beschlossen:

Die Satzung über die Elternbeiträge zur Kindertagespflege, 
Kindertageseinrichtungen und Offenen Ganztagsschulen vom 
23.06.2015 wird mit Wirkung ab dem 01.08.2016 wie folgt ge-
ändert:

1.	 In § 8 Geschwisterermäßigung, Elternbeitragsfreiheit vor 
der Einschulung wird Absatz 2 Satz 1wie folgt neu gefasst:

	 (2) Alle Kinder, die ab dem 01.08.2018 schulpflichtig wer-
den, sind für 12 Monate vor der Einschulung beitragsfrei 
(Vorschulkinder).

2.	 In § 9 Beitragstabellen werden die Tabellen unter Ziffern 
1.3, 2.3 und 3 wie folgt neu gefasst:
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1.	 Monatsbeiträge für Kindertageseinrichtungen
1.3	 Kinder ab drei Jahren 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 

Betreuungsart,  
Einkommensstufe

bis 
12.271 2 

bis 
24.542 2 

bis 
36.813 2 

bis 
49.084 2 

bis 
61.355 2 

bis 
78.000 2 

bis
100.000 2 

über 
100.000 2 

25 Wochenstunden 0,00 2 17,60 2 31,52 2 70,73 2 112,85 2 148,46 2 178,15 2 213,78 2

35 Wochenstunden 0,00 2 19,56 2 35,03 2 78,59 2 125,39 2 164,96 2 197,95 2 237,54 2

45 Wochenstunden 0,00 2 21,53 2 42,00 2 123,67 2 193,94 2 256,36 2 307,63 2 369,16 2

2.	 Stundenbeiträge für Kinder in Kindertagespflege
2.3	 Kinder ab drei Jahren

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 

Betreuungsart,  
Einkommensstufe

bis 
12.271 2 

bis 
24.542 2 

bis 
36.813 2 

bis 
49.084 2 

bis 
61.355 2 

bis 
78.000 2 

bis 
100.000 2 

über 
100.000 2 

1. bis 25. Wochen-
stunde 

0,00 2 0,16 2 0,29 2 0,65 2 1,04 2 1,37 2 1,64 2 1,97 2

26. - 35. Wochen-
stunde 

0,00 2 0,05 2 0,08 2 0,19 2 0,29 2 0,38 2 0,46 2 0,55 2

ab der 36. Wochen-
stunde 

0,00 2 0,05 2 0,16 2 1,04 2 1,58 2 2,11 2 2,53 2 3,04 2

3.	 Monatsbeiträge für Kinder in Offenen Ganztagsgrund-
schulen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 

Betreuungsart,  
Einkommensstufe

bis 
12.271 2 

bis 
24.542 2 

bis 
36.813 2 

bis 
49.084 2 

bis 
61.355 2 

bis 
78.000 2 

bis 
100.000 2 

über 
100.000 2 

OGTS 0,00 2 26,00 2 60,00 2 80,00 2 100,00 2 150,00 2 180,00 2 180,00 2“

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewiesen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch- 
geführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder 
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 08.07.2016		  Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Henriette Reker
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220 6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Er-
hebung der Zweitwohnungssteuer in der Stadt Köln 
(Zweitwohnungssteuersatzung) vom 14. Juli 2016

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 28. Juni 2016 
aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom  
14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), der §§ 20, 21, 34 des Bundes-
meldegesetzes vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084) und des § 2 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV.NRW.S. 712) – jeweils 
in der zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Satzung geltenden 
Fassung – diese Zweitwohnungssteuersatzung beschlossen:

Artikel 1

Die Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Köln vom  
17. Dezember 2004 (Amtsblatt der Stadt Köln vom 22. De-
zember 2004, S. 1021) in der Fassung der 5. Änderungssat-
zung vom 21. Dezember 2011 (Amtsblatt der Stadt Köln vom  
28. Dezember 2011, S. 1130) wird wie nachstehend dargestellt 
geändert:

§ 1

	 § 2 wird wie folgt geändert:

	 (1)	� In Abs. (1) lit. a) werden die Wörter „Meldegesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen“ durch das Wort „Bun-
desmeldegesetzes“ ersetzt.

	 (2)	� In Abs. (4) Satz 1 und Satz 2 werden die Wörter 
„Nordrhein-Westfälischen Meldegesetzes“ jeweils 
durch das Wort „Bundesmeldegesetzes“ ersetzt.

§ 2

	 § 2a wird wie folgt geändert:

	 Der Text innerhalb der Klammer „§ 16 Meldegesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen, § 12 Melderechtsrahmen-
gesetz“ wird durch den Text „§ 21 Bundesmeldegesetz“ 
ersetzt.

§ 3

	 § 8 wird wie folgt geändert:

	 In Abs. (2) werden die Wörter „Nordrhein-Westfälischen 
Meldegesetz“ durch das Wort „Bundesmeldegesetz“ er-
setzt.

§ 4

	 § 9 wird wie folgt geändert:

	 In Abs. (4) lit. b) wird das Wort „Meldegesetzes“ durch das 
Wort „Bundesmeldegesetzes“ ersetzt.

§ 5

	 § 14 wird wie folgt geändert:

	 In Abs. (1) wird der Text „§ 31 Meldegesetz NRW“ durch 
den Text „§ 34 Abs. 1 Bundesmeldegesetz“ sowie in der 

Aufzählung zu 12. das Wort „Übermittlungssperren“ durch 
die Wörter „ Auskunftssperren und bedingte Sperrvermer-
ke“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.11.2015 in 
Kraft. 

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder 
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 14.07.2016		  Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Henriette Reker

221 Dritte Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme 
von Einrichtungen für obdachlose Personen und 
Übergangswohnheimen für Aussiedler und ausländi-
sche Flüchtlinge der Stadt Köln vom 14. Juli 2016

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 28.06.2016 
aufgrund der §§ 2, 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (SGV.NRW.2023) und der §§ 4 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen von 21. Oktober 1969 (SGV.NRW.610) – jeweils in 
der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – diese Sat-
zungsänderung beschlossen:

I.
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inan-
spruchnahme von Einrichtungen für obdachlose Personen 
und Übergangswohnheimen für Aussiedler und ausländi-
sche Flüchtlinge der Stadt Köln (ABl. Stadt Köln 2005, Nr. 16,  
S. 171) in der Fassung der Zweiten Änderungssatzung vom 
21. November 2013 (ABl. Stadt Köln 2013, Nr. 49, S. 754) wird 
wie folgt geändert:
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§ 3
§ 3 erhält folgende Fassung:

§ 3
Gebührenhöhe

Die Höhe der von den Bewohnern in der jeweiligen Einrichtung 
je Monat und je Quadratmeter anrechenbarer Wohnfläche zu 
zahlende Grundgebühr und die Gebühr für verbrauchsabhän-
gige Nebenkosten für Energie- und Wasserverbrauch ergibt 
sich aus Anlage 1, die Bestandteil dieser Satzung ist.“

II.
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Köln rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Übersicht über die Gebühren

Grund-
gebühr                                             
je qm

Ver-
brauchs- 
gebühr                       
je qm

Gesamt-
gebühr 
je qm

Agrippinaufer 8 6,67 2 4,07 2 10,74 2

Am Flachsroster Weg 35 4,38 2 0,23 2 4,61 2

Am Springborn 7, 9 6,67 2 4,07 2 10,74 2

Ankerstr. 15 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Auf dem Ginsterberg 2(–4) 5,39 2 0,95 2 6,34 2

Auf dem Ginsterberg 6-34 5,24 2 0,23 2 5,47 2

Berg. Gladbacher Str. 145 6,59 2 3,99 2 10,58 2

Berg. Gladbacher Str. 161 4,35 2 0,23 2 4,58 2

Berg. Gladbacher Str. 972 4,35 2 0,23 2 4,58 2

Berg. Gladbacher Str. 1006 4,35 2 0,23 2 4,58 2

Brühler Str. 267-269 7,50 2 1,54 2 9,04 2

Buchholzstr. 16+18 4,84 2 0,23 2 5,07 2

Burgenlandstr. 3 (Kat. C) 4,84 2 0,23 2 5,07 2

Burgenlandstr. 5-7 (Kat. B) 4,84 2 0,23 2 5,07 2

Causemannstr. 29-31 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Dellbrücker Mauspfad 129 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Dellbrücker Str. 34 4,35 2 0,23 2 4,58 2

Escher Str. 154 3,73 2 0,23 2 3,96 2

Escher Str. 304 3,73 2 0,23 2 3,96 2

Flemingstr. 1 4,35 2 0,23 2 4,58 2

Flemingstr. 3 4,84 2 0,23 2 5,07 2

Flemingstr. 5 3,73 2 0,23 2 3,96 2

Flemingstr. 8-36 6,97 2 1,68 2 8,65 2

Geisbergstr. 47–49,51–53 4,84 2 0,23 2 5,07 2

Geisselstr. 3–5 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Genovevastr. 40 6,59 2 1,75 2 8,34 2

Gießener Str. 32a–c 4,84 2 0,23 2 5,07 2

Goethestr. 10 6,59 2 1,68 2 8,27 2

Grafenmühlenweg 
163,163a

5,76 2 4,07 2 9,83 2

Gummersbacher Str. 25 3,73 2 0,23 2 3,96 2

Hansaring 139/141 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Herkulesstr. 42 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Hermann-Ehlers-Str. 19 4,22 2 0,23 2 4,45 2

Hitzeler Str. 125 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Homarstr. 84 4,84 2 0,23 2 5,07 2

Kalk-Mülheimer Str.168 6,59 2 1,55 2 8,14 2

Kalscheurer Weg 2 (Kat. A) 3,73 2 0,23 2 3,96 2

Kalscheurer Weg 2, 
BWHG (Kat. C)

7,55 2 0,23 2 7,78 2

Kottenforststr. 1–5 4,84 2 1,09 2 5,93 2

Kuckucksweg 8 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Kürtenstr. 1 4,84 2 0,23 2 5,07 2

Kyffhäuser Str. 26/28 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Lilienthalstr. 34 3,73 2 0,23 2 3,96 2

Linder Mauspfad 13 6,67 2 4,07 2 10,74 2

Longericher Str. 151 4,84 2 0,23 2 5,07 2

Longericher Str. 153 4,35 2 0,23 2 4,58 2

Lüderichstr. 1 3,73 2 0,23 2 3,96 2

Marktstr. 20–24/46–50 6,67 2 4,07 2 10,74 2

Mauritiussteinweg 53/57 6,67 2 4,07 2 10,74 2

Max-Fremery-Str. 2 4,84 2 0,23 2 5,07 2

Morkener Str. 20 3,73 2 0,23 2 3,96 2

Mühlenweg 216 3,73 2 0,23 2 3,96 2

Mündelstr. 52 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Neue Kempener Str. 
215–219

4,84 2 0,23 2 5,07 2

Niederichstr. 7 6,67 2 4,07 2 10,74 2

Niehler Str. 179 7,55 2 1,68 2 9,23 2

Niehler Str. 85-87 7,49 2 1,67 2 9,16 2

Ostmerheimer Str. 712 6,59 2 4,36 2 10,95 2

Passauer Str. 2 4,35 2 0,23 2 4,58 2

Plankgasse 5 6,67 2 4,07 2 10,74 2

Poller Damm 77 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Poller Holzweg 10 6,67 2 4,07 2 10,74 2

Poststr. 4 4,56 2 1,68 2 6,24 2

Potsdamer Str. 1b 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Rathausstr. 18 7,55 2 1,68 2 9,23 2

Rather Str. 37 6,67 2 4,07 2 10,74 2

Schlehdornweg 28, 30–32 6,67 2 4,07 2 10,74 2

Schmaler Wall 17 7,55 2 1,68 2 9,23 2

Schönrather Str. 7 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Severinswall 16-20 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Siegburger Str. 122 6,67 2 4,07 2 10,74 2
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Siegburger Str. 488 6,67 2 4,07 2 10,74 2

Steinkauler Str. 29-33a 6,97 2 1,56 2 8,53 2

Venloer Str. 82 4,35 2 6,98 2 11,33 2

Vietorstr. 82 6,67 2 4,07 2 10,74 2

Vogelsanger Str. 4 4,27 2 0,23 2 4,50 2

Vorgebirgsstr. 22 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Winterberger Str. 11 7,50 2 1,68 2 9,18 2

Winterberger Str. 9 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Wittener Str. 5a-c 4,35 2 0,23 2 4,58 2

Xantener Str. 72 3,73 2 0,23 2 3,96 2

Xantener Str. 84 5,76 2 4,07 2 9,83 2

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet

	 oder 
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 14.07.2016		  Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Henriette Reker

222 3. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung 
der Stadt Köln vom 14. Juli 2016

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 28. Juni 2016 
aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom  
14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) und des § 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712) – jeweils in der zum Zeit-
punkt des Erlasses dieser Satzung geltenden Fassung – diese 
Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Hundesteuersatzung der Stadt Köln vom 19. Dezember 
2003 (Amtsblatt der Stadt Köln vom 23. Dezember 2003, S. 

719) in der Fassung der 2. Satzung zur Änderung der Hunde-
steuersatzung vom 14. Dezember 2007 (Amtsblatt der Stadt 
Köln vom 20. Dezember 2007, S. 645) wird wie nachstehend 
dargestellt geändert:

	 § 2 wird wie folgt geändert:

	 In Abs. (1) Satz 2 werden die Wörter „Meldegesetzes 
NRW“ durch das Wort „Bundesmeldegesetzes“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.11.2015 in 
Kraft. 

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeige-verfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder 
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 14.07.2016		  Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Henriette Reker

223 Satzung der Stadt Köln über die Erhebung eines 
Erschließungsbeitrages für die erstmalige Herstel-
lung der Immissionsschutzanlage Lärmschutzwand 
Kapellenstraße (beidseitig der Einmündung Pater-
Prinz-Weg) in Köln-Rondorf vom 14. Juli 2016

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 28.06.2016 
aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/
SGV NRW 2023) sowie § 10 der Satzung der Stadt Köln über 
die Erhebung eines Erschließungsbeitrages vom 29.06.2001 
(Amtsblatt der Stadt Köln 2001, S. 289) – jeweils in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – diese Satzung be-
schlossen:
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§ 1
Gegenstand der Satzung

Mit dieser Satzung werden die gemäß § 10 der Satzung der 
Stadt Köln über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages – 
Erschließungsbeitragssatzung – vom 29.06.2001 (EBS 2001) 
erforderlichen Festsetzungen für die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen für die erstmalige Herstellung der im Bebau-
ungsplan 66382/02 festgesetzten Immissionsschutzanlage 
„Lärmschutzwand Kapellenstraße (beidseitig der Einmündung 
Pater-Prinz-Weg) in Köln-Rondorf“ getroffen.

§ 2
Merkmale der endgültigen Herstellung

Die im Bebauungsplan 66382/02 festgesetzte Immissions-
schutzanlage „Lärmschutzwand Kapellenstraße (beidseitig 
der Einmündung Pater-Prinz-Weg) in Köln-Rondorf“ ist end-
gültig hergestellt, wenn sie gemäß dem Ausbauprogramm als 
Gabionenwand errichtet ist.

§ 3
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands

(1)	 Der nach § 3 Abs. 1 der Erschließungsbeitragssatzung 
2001 ermittelte Erschließungsaufwand wird auf die durch 
die Anlage erschlossenen Grundstücke nach dem Ver-
hältnis der Grundstücksflächen zueinander verteilt. Dabei 
wird das Maß der Grundstücksnutzung berücksichtigt. Er-
schlossen sind baulich oder gewerblich nutzbare Grund-
stücke, sofern sie durch die Anlage eine Lärmpegelminde-
rung von mindestens 3 dB(A) erfahren. 

(2)	 Als Maßstab der baulichen Nutzung ist das Vollgeschoss 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zugrunde 
zu legen. Als Vollgeschoss gilt jedes Geschoss, dessen 
Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m über die 
Geländeoberfläche hinausragt und das eine Höhe von 
mindestens 2,30 m hat. Ein gegenüber den Außenwän-
den des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss 
(Staffelgeschoss) ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es 
diese Höhe über mehr als zwei Drittel der Grundfläche des 
darunter liegenden Geschosses hat. Ein Geschoss mit ge-
neigten Dachflächen ist ein Vollgeschoss, wenn es diese 
Höhe über mehr als drei Viertel seiner Grundfläche hat. 
Die Höhe der Geschosse wird von Oberkante Fußboden 
bis Oberkante Fußboden der darüber liegenden Decke, 
bei Geschossen mit Dachflächen bis Oberkante Dachhaut 
gemessen.

(3)	 Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der 
Nutzung wird die Grundstücksfläche mit Nutzungsfakto-
ren vervielfacht.

	 a)	� Soweit die Lärmminderung außerhalb des im Bebau-
ungsplans 66382/02 festgesetzten WR-Gebiets nur 
außerhalb der zulässigen oder vorhandenen Bebau-
ung den Wert von 3,0 dB(A) erreicht oder überschrei-
tet, beträgt der Nutzungsfaktor 0.

	 b)	� Soweit die Lärmminderung innerhalb des im Bebau-
ungsplans 66382/02 festgesetzten WR-Gebiets nur 
außerhalb der zulässigen oder vorhandenen Bebau-
ung den Wert von 3,0 dB(A) erreicht oder überschrei-
tet, beträgt der Nutzungsfaktor 0,5.

	 c)	� Der Nutzungsfaktor beträgt für diejenigen nach dem 
Buchst. d) zu berücksichtigenden Vollgeschosse, 
in deren Bereich die Lärmminderung den Wert von  
3,0 dB(A) erreicht oder überschreitet,

		  aa)	 bei einem Vollgeschoss 1,0
		  bb)	 bei 2 Vollgeschossen 1,3
	 d)	� Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches ei-

nes Bebauungsplanes, der die Zahl der Vollgeschos-
se festgesetzt, ergibt sich die Zahl der berücksichti-
gungsfähigen Vollgeschosse aus der höchstzulässi-
gen Zahl der Vollgeschosse. Ist tatsächlich eine hö-
here Zahl von Vollgeschossen vorhanden, so ist diese 
zugrunde zu legen. Vollgeschosse, deren Oberkante 
höher liegt als die Oberkante der Lärmschutzeinrich-
tung, bleiben bei der Ermittlung des Nutzungsfaktors 
unberücksichtigt.

(4)	� Die für die erschlossenen Grundstücke ermittelten Nut-
zungsfaktoren werden mit folgenden Zuschlägen verse-
hen:

	 a)	� bei einer Lärmpegelminderung von 3,0 bis weniger als 
6,0 dB(A): 0 %

	 b)	� bei einer Lärmpegelminderung von 6,0 dB(A) bis we-
niger als 9,0 dB(A): 25 %

	 c)	� bei einer Lärmpegelminderung von 9,0 dB(A) bis we-
niger als 12,0 dB(A): 50 %

	 d)	� bei einer Lärmpegelminderung von mehr als 12,0 
dB(A): 75 %

Ist die Lärmpegelminderung in den zu berücksichtigenden 
Vollgeschossen auf einem Grundstück unterschiedlichen Be-
reichen nach den Buchstaben a) bis d) zuzuordnen, wird der 
höchste sich ergebende Zuschlag angewandt.

§ 4
Inkrafttreten

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.05.2015 in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder 
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 14.07.2016		  Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Henriette Reker



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 20. Juli 2016	 Nummer 28	 Seite 299

224 Widmung der Wegeverbindung zwischen Paul-Nie-
ßen-Straße und Zollstockgürtel in Köln-Zollstock

Die Bezirksvertretung Rodenkirchen hat in ihrer Sitzung am 
04.07.2016 beschlossen, die Wegeverbindung zwischen Paul-
Nießen-Straße und Zollstockgürtel in Köln-Zollstock (Gemar-
kung Köln-Rondorf, Flur 55, Teilfläche aus Flurstück 1054) als 
Gemeindestraße mit der Benutzungsbeschränkung auf den 
Verkehr durch Fußgänger und Radfahrer gemäß § 6 Straßen- 
und Wegegesetz NRW (StrWG) zu widmen.

Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam. 

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Flächen ersicht-
lich ist, kann beim Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, Zimmer 13 C 64, 

montags und donnerstags		 von 8.00 – 16.00 Uhr,
dienstags			   von 8.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs und freitags		  von 8.00 – 12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
30147) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, Köln, 
erhoben werden. 

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag
Cornelia Müller, stellvertretende Amtsleiterin

225 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß  
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Donatusstraße in Köln-Pesch

Da der Bebauungsplan Nummer 61520/02 „Donatusstraße 
in Köln-Pesch“ im Amtsblatt Nummer 29 vom 09. Juli 2008 
nicht wirksam bekannt gemacht worden ist, wird er erneut mit 
Rückwirkung zum 09.07.2008 bekannt gemacht.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24. Juni 2008 den Satzungs-
beschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bun-
desgesetzblatt I Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (Bundesgesetzblatt I 
Seite 3316), in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen Seite 666/Systematische Sammlung aller 
geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes Nordrhein-
Westfalen 2023) – in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung- über folgenden Bebauungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 61520/02 gemäß § 10 Absatz 1 Bau-
gesetzbuch im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetz-
buch für das Gebiet zwischen Escher Straße, Donatusstra-
ße, Im Gewerbegebiet Pesch, Donatusstraße und nördlicher 
Grenze der Wohnbebauung Am Pescher Holz in Köln-Pesch
Arbeitstitel: Donatusstraße in Köln-Pesch

Der Bebauungsplan Nummer 61520/02 einschließlich der Be-
gründung liegt mit dem Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaften, Vermessung und 
Kataster der Stadt Köln, Plankammer, Zimmer 06. E 05 Stadt-
haus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

montags und donnerstags  von 08:00 bis 16:00 Uhr
dienstags   von 08:00 bis 18:00 Uhr,
mittwochs und freitags  von 08:00 bis 12:00 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung, 

zur dauernden Einsichtnahme bereit.
Alle DIN-Normen, auf die in den textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes verwiesen wird, werden an gleicher Stelle 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, tritt der 
Bebauungsplan Nummer 61520/02 rückwirkend zum 09. Juli 
2008 in Kraft.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I, Seite 2414)

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch beachtliche 
Mängel bei der Durchführung des beschleunigten Verfahrens 
und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414)

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 Baugesetzbuch 
lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
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Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen Seite 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 28. März 2000 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen Seite 245)

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 8. Juli 2016		  Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker

226 Öffentliche Ausschreibung der Kliniken der  
Stadt Köln gGmbH – VOL 
Durchführung von Krankentransporten

Öffentlicher Auftraggeber:
Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Neufelder Str. 34, 51067 Köln
Verfahrens-/Vertragsart: Öffentliche Ausschreibung – VOL
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen, Umwelt-
standards und Energieeffizienz sowie sozialen Mindeststan-
dards abgeben. Die Verpflichtungserklärungen sind Bestand-
teil der Vergabeunterlagen. 

Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Durchführung von Kran-
kentransporten
Ort der Ausführung: Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Neufel-
der Str. 34, 51067 Köln

Kurze Beschreibung des Auftrags:
Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH suchen einen Dienstleister 
zur Durchführung von Krankentransporten. Dabei handelt es 
sich, um Sitzend- und Liegendtransporte per Krankentrans-
portwagen zwischen den einzelnen Betriebsteilen der Kliniken 
der Stadt Köln gGmbH sowie zu Gesundheitseinrichtungen im 
Stadtgebiet. 
Aufteilung in Lose: nein
Beginn und Ende der Maßnahme: 01.09.2016 – 31.08.2017
Mit einer einmaligen Option zur Verlängerung um 1 Jahr 
(30.08.2018).

Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen 
beziehungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschrif-
ten: §17 VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag 
vergeben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevoll-
mächtigter Vertreterin oder bevollmächtigtem Vertreter.
Geforderte Nachweise zur persönlichen Lage der Wirt-
schaftsteilnehmer: siehe Vordruck „Auflistung der geforder-
ten Nachweise und Erklärungen“
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziel-
len Leistungsfähigkeit: siehe Vordruck „Auflistung der gefor-
derten Nachweise und Erklärungen“
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähig-
keit: siehe Vordruck „Auflistung der geforderten Nachweise 
und Erklärungen“
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: siehe 
Vordruck „Auflistung der geforderten Nachweise und Erklä-
rungen“
Juristische Personen müssen die Namen und die berufli-
che Qualifikation der Personen angeben, die für die Aus-
führung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich 
sein soll: nein

Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien: 100 % Preis

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei:
ausschreibung@kliniken-koeln.de
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Beschaffung und Logistik
Frau Verena Cramer
Neufelder Straße 34
51067 Köln
Telefon: 0221/8907-2307 / Fax: 0221/8907-2884

Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Un-
terlagen: 08.08.2016

Frist für die Einreichung der Angebote/:
Tag / Uhrzeit 16.08.2016, 14.00 Uhr
Bindefrist: 30.09.2016
Nebenangebote: Nebenangebote zugelassen: nein

mailto:ausschreibung@kliniken-koeln.de
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Bewerbung/Angebote bitte richten an:
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Innenrevision / S 4
Neufelder Straße 34
51067 Köln
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse
ausschreibung@kliniken-koeln.de oder an die Faxnummer 
0221 / 8907-2884.

Nachprüfungsstelle:
Vergabekammer Rheinland Spruchkörper Köln, Zeughausstr. 
2 – 10, D-50667 Köln 

227 Öffentliche Ausschreibung nach VOL 
Neuaufstellung des Regionalplans – 2016-0143-3-q

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Stadt Köln beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftrag-
geber: nein
Vergabenummer: 2016-0143-3-q
Verfahrens-/Vertragsart: Öffentliche Ausschreibung – VOL
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular, Ausgabestelle
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach dem 
Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards 
sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
(Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG – 
NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Bieterinnen oder 
Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nachunternehmer 
beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher von Arbeitskräf-
ten, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe bekannt sind be-
ziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß den Vorgaben der 
§§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklärungen zu Umwelt-
standards und Energieeffizienz, sozialen Mindeststandards so-
wie bei Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungs-
weise Mindestlöhnen abgeben. Die Verpflichtungserklärungen 
sind Bestandteil der Vergabeunterlagen. 
Öffentlicher Auftrag
Ort der Ausführung: Köln

Kurze Beschreibung des Auftrags:
Für die Neuaufstellung des Regionalplans muss die Stadt Köln 
belastbare Aussagen über den zukünftigen quantitativen und 
qualitativen Flächenbedarf unter anderem für Wohnen und 
Gewerbe treffen können. Hierfür ist es notwendig, den Stand-
ort- und Flächenbedarf für Gewerbe- und Industrie (GE- und 
GI-Flächen) neu zu berechnen. Des Weiteren ist es erforder-
lich, diesen quantitativen Flächenbedarf vor dem Hintergrund 
des aktuellen und des zukünftigen Nachfrageverhaltens der 
Kölner Branchen und Kernmärkte zu qualifizieren. Hierfür sind 
die vorhandenen Potentialflächen der Stadt Köln hinsichtlich 
ihrer Standortqualitäten zu bewerten und neue Grundstücke 
zu identifizieren. Das zu erstellende Gutachten ist zugleich ein 

Baustein des Stadtentwicklungskonzeptes Wirtschaft für Köln.
Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: nein
Optionen: ja
Untersuchung „Gemengegelage“ Auf der Grundlage der Ver-
schneidung von ALKIS-Daten mit den FNP-Gebieten, mit Aus-
nahme von GE- und GI-Flächen, sind von der Stadt Köln die 
städtischen Gemengelagen identifiziert worden. Im Rahmen 
der Erarbeitung des Analyseteils wird vom Auftraggeber ent-
schieden, ob eine von der Verwaltung im Vorfeld identifizierte, 
integrierte Gemengelage pilothaft hinsichtlich ihrer Relevanz 
für den Wirtschaftsstandort Köln vom Auftragnehmer unter-
sucht werden soll (unter anderem in Bezug auf die Relevanz 
der wohnortnahen Bedarfsdeckung). Erarbeitung eines Ver-
fahrensvorschlags zur interkommunalen Abstimmung der Flä-
chenbedarfe von der Stadt Köln und den Nachbarkommunen. 
Der Auftraggeber entscheidet auf Grundlage der Ergebnisse 
von Position 1,5 der Leistungsbeschreibung über die Erarbei-
tung der Eventualposition. Der Auftragnehmer hat die Aufgabe, 
einen Verfahrensvorschlag für die Abstimmung mit und Betei-
ligung der Nachbarkommunen zu erarbeiten und mögliche An-
knüpfungspunkte für eine interkommunale Kooperation aufzu-
zeigen. Optional angebotene Leistungen sind gesondert als 
Eventualposition(en) auszuweisen. Eventualleistungen werden 
bei Bedarf gesondert beauftragt und sind nicht Gegenstand 
der Angebotsbewertung. Ein Anspruch auf die Beauftragung 
von optionalen Leistungen besteht nicht.
Vertragslaufzeit der Auftragsausführung: 10 Monate

Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen be-
ziehungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:  
§17 VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter 
Vertreterin oder bevollmächtigtem Vertreter.
Sonstige Bedingungen an die Auftragsausführung: keine
Geforderte Nachweise zur persönlichen Lage: Auszug aus 
dem Berufs- und Handelsregister beziehungsweise vergleich-
barer Nachweis bei nicht eingetragenen Bietern, nicht älter als 
6 Monate zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist.
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit: Eigenerklärung über den Gesamtumsatz 
des Bieters in den letzten zwei Geschäftsjahren vor Ende der 
Angebotsfrist (Angabe pro Geschäftsjahr).

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit: 
1.	 Eigenerklärung über mindestens ein Referenzprojekt für 

die vergleichbare Anfertigung von Gewerbeflächengut-
achten oder Gutachten, bei dem die geforderten Metho-
den Anwendung finden (Expertenbefragung). Anzugeben 
ist dabei die jeweilige Stadt und deren Einwohnerzahl, die 
Leistungszeit sowie der Auftraggeber mit Benennung ei-
nes Ansprechpartners.

2.	 Der Bieter verfügt über geeignetes Fachpersonal zur Um-
setzung der in der Leistungsbeschreibung benannten 
Dienstleistung. Eigenerklärung über die Benennung und 
Darstellung der für die Aufgabenumsetzung verantwort-
lichen Person(en) und weiterer an der Durchführung des 
Auftrags vorgesehener Mitarbeiter/-innen unter Angabe 
ihrer Qualifikation und Berufserfahrung. Die konkrete Auf-
gabenwahrnehmung bei der Auftragsumsetzung ist dar-
zustellen. Sollte die konkrete Benennung der vorgesehe-



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 20. Juli 2016	 Nummer 28	 Seite 302

nen Mitarbeiter noch nicht möglich sein, so ist es auch 
zulässig, in allgemeiner Art zu beschreiben, welche Per-
sonen mit welchen Qualifikationen und Berufserfahrungen 
zur Erfüllung des Auftragsgegenstandes eingestellt wer-
den.

3. Darstellung des Bieterunternehmens beziehungsweise der 
einzelnen Mitgliedsunternehmen der Bietergemeinschaft 
mit Beschreibung des Leistungsprofils, des Hauptsitzes, 
der Struktur und hierarchischen Aufbaus. Die Eigenerklä-
rung ist vom Bieter selbst zu erstellen.

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: mit dem 
Angebot.
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja 
Zuschlagskriterien: Zuschlagskriterien (bei europaweiten Ver-
fahren mit deren Gewichtung) 
30 % Darstellung von Organisation, Inhalt und Ablauf des Ana-
lyseteils (Baustein 1)
20 % Darstellung von Organisation, Inhalt und Ablauf der Flä-
chensuche (Baustein 2)
50 % Angebotspreis

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A04, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln – Telefon: 0221 / 221-26884 –  
Fax: 0221 / 221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu über-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der 
Sparkasse KölnBonn, IBAN DE98 3705 0198 1929 7929 90,  
BIC COLSDE33XXX.
Als Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Ver-
gabenummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.
Entgelt für die Unterlagen: Für Abholer: 0,00 Euro / Bei Ver-
sand: 0,00 Euro

Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 02.08.2016
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
09.08.2016, 14.00 Uhr
Zuschlagsfrist: 09.11.2016

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A021, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2-10, 50667 Köln

mailto:submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

25.07.2016 Hauptausschuss
Historisches Rathaus, 
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18)
16.30 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und  
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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